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1 Schallschutz im Bebauungsplan 

1.1 Musterformulierung für die textlichen Festsetzungen 

Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12 
 
Das Plangebiet ist nach § 1 BauNVO hinsichtlich der maximal zulässigen Geräuschemis-
sionen gegliedert. Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wir-
kung auf maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der fol-
genden Tabelle richtungsabhängig für vier verschiedene Abstrahlrichtungen angege-
benen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit 
zwischen 6:00 und 22:00 Uhr noch nachts zwischen 22:00 und 6:00 Uhr überschreiten: 
 
Zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A) je m²] 
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) Abstrahlrichtung zu Zone 
Bauquartier mit Emissionsbezugsfläche SEK Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
GE 1: SEK ~ 12.280 m² 62 66 54 58 
GE 2: SEK ~ 26.360 m² 60 65 53 59 
GE 3: SEK ~ 20.230 m² 60 65 61 54 
GE 4: SEK ~ 16.830 m² 60 65 61 56 
GE 5: SEK ~ 14.620 m² 60 65 62 58 
GE 6: SEK ~ 12.740 m² 60 65 59 59 
GE 7: SEK ~ 6.730 m² 60 65 63 59 
GE 8: SEK ~ 18.000 m² 60 65 59 59 
GE 9: SEK ~ 10.230 m² 60 65 51 60 
GE 10: SEK ~ 14.570 m² 60 64 51 60 
GE 11: SEK ~ 34.250 m² 54 59 48 60 
GE 12: SEK ~ 6.350 m² 56 62 52 60 
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) Abstrahlrichtung zu Zone 
Bauquartier mit Emissionsbezugsfläche SEK Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 
GE 1: SEK ~ 12.280 m² -- 
GE 2: SEK ~ 26.360 m² -- 
GE 3: SEK ~ 20.230 m² -- 
GE 4: SEK ~ 16.830 m² -- 
GE 5: SEK ~ 14.620 m² 51 55 49 46 
GE 6: SEK ~ 12.740 m² 51 55 48 46 
GE 7: SEK ~ 6.730 m² 51 55 48 48 
GE 8: SEK ~ 18.000 m² 51 55 48 48 
GE 9: SEK ~ 10.230 m² -- 
GE 10: SEK ~ 14.570 m² -- 
GE 11: SEK ~ 34.250 m² -- 
GE 12: SEK ~ 6.350 m² -- 

 
SEK: ....................Emissionsbezugsfläche = Baugrenze/Baulinie 
Zone 1 – 4 ........vgl. Lageplan 
 

Projekt: LA-1302-02 / 1302-02_F01_1.docx vom 04.03.2013 Seite 2 von 5 



 

 
Die Einhaltung zulässiger Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der 
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente er-
folgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der 
geometrischen Ausbreitungsdämpfung. 
 
Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, 
wenn diese nachweislich durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Be-
triebes/Vorhabens so kompensiert werden, dass die für die untersuchten Teilflächen in 
der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten werden. 
 
Definition der Abstrahlrichtungen 
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1.2 Musterformulierung für die textlichen Hinweise 

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 
Abs. 4 BauVorlV die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. 
 
Qualifiziert nachzuweisen ist darin für alle maßgeblichen Immissionsorte in den definier-
ten Abstrahlrichtungen, dass die zu erwartende anlagenbezogene Geräuschentwick-
lung durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig festgesetzten Emissions-
kontingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen Immissionsorten ein-
hergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die Beurteilungspe-
gel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallaus-
breitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- 
und Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entspre-
chend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der 
TA Lärm) zu ermitteln und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, 
die sich aus der vom jeweiligen Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der 
Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten Berechnungsmethodik der 
DIN 45691:2006-12 errechnen. 
 
Die unbebauten Flächen in der Zone 4 südlich der Theodor-Heuss-Straße sind im Flä-
chennutzungsplan der Stadt Landshut als Mischgebiet bzw. als Allgemeines Wohnge-
biet dargestellt. Die in dieser Zone als zulässig festgesetzten Emissionskontingente bewir-
ken Immissionskontingente, die die in dieser Abstrahlrichtung verfügbaren Planwerte an 
maßgeblichen Immissionsorten in einer Entfernung von ca. 50 m von der Theodor-Heuss-
Straße um bis zu 3 dB(A) während der Tagzeit sowie um bis zu 1 dB(A) in der Nachtzeit 
überschreiten können. Sofern dieser Bereich im Rahmen einer qualifizierten Bauleitpla-
nung einer Nutzung als Wohnbaufläche zugeführt werden soll, ist die Erarbeitung eines 
sorgfältig auf die Belange des Schallschutzes abgestimmten Bebauungskonzeptes erfor-
derlich. Die Abschirmwirkung dieser Bebauung, die zukünftig für die südlich anschließen-
den Nutzungen den notwendigen Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Gewerbe- und Verkehrslärmimmissionen gewährleisten soll, kann ggf. im Einzelgenehmi-
gungsverfahren beim Nachweis der Einhaltung des jeweils zulässigen Emissionskontin-
gentes nach Abstimmung mit der Stadt Landshut berücksichtigt werden. 
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1.3 Musterformulierung für die Begründung 

Zur Absicherung der Verträglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzbedürftigkeit der 
Nachbarschaft vor unzulässigen anlagenbezogenen Lärmimmissionen wurden durch 
das Sachverständigenbüro "hoock farny ingenieure", Am Alten Viehmarkt 5, 
84028 Landshut, mit Datum vom 04.03.2013Lärmkontingentierungsberechnungen 
durchgeführt, deren Ergebnisse in der Form maximal zulässiger Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691:2006-12 auf den "Emissionsbezugsflächen" gemäß Planeintrag festge-
setzt werden, wobei im Hinblick auf eine Optimierung der schalltechnischen Qualität 
des Gewerbegebietes zwischen vier Abstrahlrichtungen (Zonen) unterschieden wurde. 
 
Die Festsetzung zulässiger Emissionskontingente regelt die Aufteilung der möglichen Ge-
räuschemissionen innerhalb des Geltungsbereiches (Gliederung) richtungsabhängig für 
vierverschiedene Abstrahlrichtungen (Zonen) und dient unter Berücksichtigung sämtli-
cher bestehender und geplanter gewerblicher Geräuschemittenten den folgenden Zie-
len: 
 
1. Unterschreitung der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) vom 26.8.1998 an den maßgeblichen Im-
missionsorten in denZonen 1 und3 um mindestens 10 dB(A). Unter dieser Vorausset-
zung bewirkt eine zukünftige Nutzung im Gewerbegebiet "Münchnerau – An der 
Fuggerstraße" weder rechnerisch, noch tatsächlich wahrnehmbar eine Erhöhung 
der bestehenden respektive der zulässigen anlagenbedingten Geräuschimmissio-
nen, die im Bereich der schutzbedürftigen Nachbarschaft durch bereits bestehen-
de sowie künftig mögliche gewerbliche Nutzungen im Planungsumfeld verursacht 
werden (dürfen). 

 
2. Unterschreitung der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte der Sechsten Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm) vom 26.8.1998 an den maßgeblichen Im-
missionsorten in denZonen 2 und 4um mindestens 6 dB(A): Auf diesem Weg wird die 
Summenwirkung mit Geräuschentwicklungen gewerblicher Nutzungen berücksich-
tigt, die außerhalb des Geltungsbereiches bereits bestehen, oder dort entstehen 
können. Weiterhin ist in Anlehnung an Nr. 3.2.1, Abs. 2 der TA Lärm im Regelfall 
davon auszugehen, dass der Immissionsbeitrag der Bauquartiere im Hinblick auf 
den Gesetzestext als nicht relevant anzusehen ist. 

 
Somit sind alle auf der Ebene der Bauleitplanung sinnvollen Vorkehrungen getroffen, um 
die Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Gewerbelärmimmissio-
nen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu schützen. 
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